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Drittes Gesetz zur Änderung des Gesetzes über den 
Öffentlichen Gesundheitsdienst 

Vom 15. Oktober 2008 

GS Mec!d.-Vorp. G1. Nr. 212 - 17 

Der Landtag hat das folgende Gesetz beschlossen: 

Artikel 1 3. den Tag und den Ort der Geburt des Kindes, 

Das Gesetz über den Öffentlichen Gesundheitsdienst vom 19. Juli 4. das Geschlecht des Kindes, 
1994 (GVOBI. M-V S. 747)l. zuletzt geändert durch Gesetz vom 
3. Juli 2006 (GVOBI. M-V S. 523), wird wie folgt geändert: 5. die Hauptwohnung des Kindes, 

1. In der Inhaltsübersicht wird nach der Angabe zu 8 l5a folgen- 
de Angabe eingefügt: 

.,O 15b Förderung der Teilnahme an Kinderuntersuchungen 
nach 5 26 Fünftes Buch Sozialgesetzbuch" 

2. In 5 3 Abs. 2 wird nach der Nummer 3 der Punkt durch ein 
Komma ersetzt und folgende Nummer 4 angefügt: 

-4. durch die Servicestelle beim Landesanit für Gesundheit 
und Soziales nach 5 15b." 

3. Nach 5 15a wird folgender 5 15b neu eingefügt: 

..$ 15h 
Förderung der Teilnahme an Kinderuntersuchungen 

nach # 26 Fünftes Buch Sozialgesetzbuch 

(1) Das Landesamt für Gesundheit und Soziales ist die Ser- 
vicestelle zur Förderung der Teilnahme an Kinderuntersu- 
chungen. Es hat die Aufgabe festzustellen, inwieweit die Kin- 
deruntersuchungen nach 926Abs.  I des Fünften Buches S o ~ i -  
alpesetzbuch in Verbindung mit den Richtlinien des Bundes- 
ausschusses der Ärzte und Krankenkassen über die Früherken- 
nung von Krankheiten bei Kindern bis zur Vollendung des 
6. Lebensjahres in der Fassung vom 26. April 1976 (Beilage 
Nr. 28 zum BAnz. Nr. 2 14 vom 1 1. November l976), zuletzt 
geändert am 15. Mai 2008 (BAnz. S. 2326), - Kinder-Richtli- 
nien - in Anspruch genoinmcn wurden. Dazu emiittelt sie die 
gesetzlich krankenversicherten und die nicht gesetzlich kran- 
kenversicherten Kinder in den1 für die Kinderuntersuchungen 
U2 bis U9 nach Abschnitt B der Kinder-Richtlinien niaßgebli- 
cheii Alter. 

(2) Ärzte sowie Krankenhäuser, die eine Kinderunters~ich~ing 
nach Absatz 1 eines Kindes mit gewöhnlichem Aufenthalt in 
Mecklenburg-Vorpoinn~ern durchgeführt haben, sind ver- 
pflichtet, dcr Servicestelle innerhalb von 14 Tagen nach 
Durchführung einer Kinderuntersuchuiig in schriftlicher oder 
elektronischer Forni folgende Daten zu übermitteln: 

6. die Bezeichnung der durchgeführten Kindemntersuchung. 

Die den Ärzten und Krankenhäusem im Zusammenhang mit 
der Übermittlung von Daten nach Satz 1 entstehenden Sach- 
kosten trägt das Land. Das Ministerium für S»ziales und 
Gesundheit legt im Einvernehmen mit dem Innenniinisterium 
und nach Anhörung des Landesbeauftragten für den Daten- 
schutz Mecklenburg-Vorpommem die Einzelheiten zuni lnhalt 
und zur Form der Übermittlung von Daten fest. 

(3) Die Meldebehörden übermitteln der Servicestelle für jedes 
Kind niit gewöhnlichem Aufenthalt in Mecklenburg-Vorpom- 
mem regelmäßig die zur Durchführung der Aufgaben nach 
diesem Gesetz erforderlichen Daten nach Absatz 2 Nr. 1 bis 5. 
Darüber hinaus übermitteln die Meldebehorden den Vor- und 
Familiennamen (jetziger Name mit Namensbestandteilen) so- 
wie die gegenwärtige Anschrift der undoder des Sorgeberech- 
tigten des Kindes. Soweit zutreffend, übermitteln die Melde- 
behörde den Sterbetag und -ort des Kindes. 

(4) Die $5 15a und 25 bleiben unberührt. Durch einen 
Abgleich der Daten nach Absatz 2 mit denen nach Absatz 3 
stellt die Servicestelle fest, welches Kind nicht an einer Kin- 
deruntersuchung nach Absatz 1 teilgenominen hat. Diese 
Daten sind zu löschen, wenn ihreVerarbeitung für die Service- 
stelle nicht mehr erforderlich ist. Die nach Absatz 2 Satz I 
erhobenen Daten sind spätestens sechs Moriatc nacli ihrer 
übermittlung, die nach Absatz 3 erhobenen Daten spätestens 
mit Vollendung des sechsten Lebensjahres des Kindes zu 
löschen. 

(5) Stellt die Servicestelle fest, dass ein Kind nicht in dem für 
die Untersuchungsstufe vorgesehenei-i Zeitraum an einer für 
sein Alter vorgesehenen Kindei.untersuchung nach Absatz 1 
teilgenommen hat, so erinnert sie die Sorgcberechtigte und/ 
oder den Sorgeberechtigten schriftlich an diese Untersuchung. 
Bis zur Kindemntersuchung U5 nach Abschnitl B der Kinder- 
Richtlinien weist die Seivicestelle auf die iiächstfolgende Kin- 
deruntersuchung hin; ab der Kinclei.untersuchui~g U6 erinnert 
sie daran, die Kinderuntersuch~int, nachzuholen. 

1. den Familiennamen des Kindes (jetziger Name mit Na- (6) Nininit ein Kind trotz der Erinnerung nach Absatz 5 nicht 
mensbestandteilen), an einer Kirideruntersuchung nach Absatz 1 innerhalb der in 

Abschnitt B der Kinder-Richtlinien festgelegten Toleranzgren- 
2. den Vornamen des Kindes, zen teil, so meldet die Servicestelle den1 zuständigen Gesund- 

' Ändcri ( h e t z  voin 19. Juli 1994 GS MecM.-Vorp. GI. NT. 212 - 4 



Nr. 13 Tae. der Ausgabe: Schwenn. den 22. Oktober 2008 375 

heitsamt unter Bezeichnung der nicht durchgeführten Untersu- 
chung die in Absatz 2 Satz 1 Nr. 1 bis 5 und in Absatz 3 Satz 2 
genannten Daten. 

(7) Auf der Grundlage der Unterrichtung durch die Service- 
stelle nach Absatz 6 bietet das zuständige Gesundheitsamt 
jeder zur Personensorge berechtigten Person des Kindes, wel- 
ches nicht an einer Kinderuntersuchung teilgenommen hat, 
aufsuchende Hilfe im Sinne von 5 2 Abs. 2 des Gesetzes an 
und gibt Hinweise auf Leistungen dieses Gesetzes sowie auf 
andere unterstützende Maßnahmen. Insbesondere berät das 
zuständige Gesundheitsamt über den Inhalt und Zweck der 
Früherkennungsuntersuchungen und weist auf den Sinn der 
Durchführung einer ausstehenden Untersuchung durch eine 
Ärztin oder einen Arzt hin. Bei Bedarf vermittelt es hierzu die 
notwen&igen Kontakte. Wird dieses Hilfsangebot nicht wahr- 
genommen oder ergeben sich Anhaltspunkte für eine Miss- 
handlung, Vernachlässigung oder einen sexuellen Missbrauch 
eines Kindes, nimmt das zuständige Gesundheitsamt sofort 
Kontakt mit dem zuständigen Jugendamt auf, damit dieses 
unverzüglich zum Schutze des Kindes tätig wird." 

Artikel 2 

Das Landeskrankenhausgesetz in der Fassung der Bekanntma- 
chung vom 13. Mai 2002 (GVOBI. M-V S. 262)2, zuletzt geändert 
durch das Gesetz vom 13. Februar 2006 (GVOBI. M-V S.. W), 
wird wie folgt geändert: 

In 5 17 Abs. 1 wird nach Nummer 12 der Punkt durch ein Komma 
ersetzt und folgende Nummer 13 angefügt: 

„13. zur Meldung nach 3 15b Abs. 2 des Gesetzes über den 
Öffentlichen Gesundheitsdienst über die Durchführung einer 
Kinderuntersuchung nach 3 26 Abs. 1 des Fünften Buches 
Sozialgesetzbuch in Verbindung mit den Richtlinien des 
Bundesausschusses der Ärzte und Krankenkassen über die 
Früherkennung von Krankheiten bei Kindern bis zur Vollen- 
dung des 6. Lebensjahres in der Fassung vom 26. April 1976 
(Beilage Nr. 28 zum BAnz. Nr. 214 vom 11. November 
1976), zuletzt geändert am 15. Mai 2008 (BAnz. S. 2326) - 
Kinder-Richtlinien -." 

Artikel 3 

Dieses Gesetz tritt am Tag nach der Verkündung in Kraft und am 
30. September 2013 außer Kraft. 

Schwerin, den 15. Oktober 2008 

Der Ministerpräsident 
Erwin Sellering 

Die Ministerin für Soziales und Gesundheit 
Manuela Schwesig 
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